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Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Eugen Chivu, Str.1 Decembrie 1971 
11 ap 28, RO-00000 Braila, Bukarest, unter dem 
Aktenzeichen 32-32.4.005152803/45 am 
24.09.2013 erlassene Bußgeldbescheid konnte 
nicht zugestellt werden, da eine Zustellung im 
Ausland nicht möglich ist oder keinen Erfolg ver-
spricht. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 24.09.2013 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 15.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 G a h r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Solomon Biere Amanfo, Paul-
Kosmalla-Str. 3, 45472 Mülheim an der Ruhr, un-
ter dem Aktenzeichen 32-32.4.005153964/44 am 
30.09.2013 erlassene Bußgeldbescheid konnte 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Auf-
enthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln 
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 30.09.2013 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 17.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K n a p p e n  
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Öffentliche Zustellung eines 
Gewerbesteuermessbetragbescheides 

 
Der Gewerbesteuermessbetragbescheid für 2011 
mit dem Aktenzeichen 24-5.1/lose Sache für die 
Firma Euro Aqua Engineering GmbH kann nicht 
zugestellt werden, weil sowohl die Anschrift der 
Firma als auch die des Geschäftsführers Johannes 
Swart unbekannt sind. 
 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gem. § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes öffent-
lich zugestellt. Der Bescheid kann von dem Be-
troffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 45468 Mül-
heim an der Ruhr, Amt 24/Fachbereich Finanzen, 
Team Gemeindesteuern, Zimmer B.93, eingese-
hen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 18.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F r e y e r 
 
 

Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides 
 

Der Gewerbesteuerbescheid für die Veranla-
gungsjahre 2011, 2012, 2013 vom 29.08.2013 
mit dem Aktenzeichen 20-5.1/2240156000008 
für Reiner Heller, zuletzt wohnhaft Einbleckstr. 
59, 46117 Oberhausen, kann nicht zugestellt 
werden, da der jetzige Aufenthalt des Steuer-
pflichtigen nicht zu ermitteln ist. 
 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gem. § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. Er kann von dem Betroffenen beim 
Fachbereich Finanzen, Abteilung Gemeindesteu-
ern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 
Zimmer B.93, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 18.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F r e y e r 
 
 

Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides 
 

Der Gewerbesteuerbescheid für das Jahr 2012 
vom 26.09.2013 mit dem Aktenzeichen 20-
5.1/21300140000000 für die Firma Mülheimer 
Bauunternehmung GmbH, zuletzt ansässig Post-
str. 115, 44809 Bochum, konnte nicht zugestellt 

werden, da die aktuelle Firmenanschrift nicht zu 
ermitteln ist. 
 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gem. § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. Er kann von dem Betroffenen beim 
Fachbereich Finanzen, Abteilung Gemeindesteu-
ern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 
Zimmer B.93, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 21.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 C a s t o r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Stephan Süther, Leugangenstr. 8, 
Weissbad, unter Aktenzeichen 33.1.02 / MH-
MJ274 am 14.10.2013 erlassene Gebührenbe-
scheid kann nicht zugestellt werden, weil der Be-
troffene ins Ausland verzogen und eine Zustel-
lung gem. § 9 LZG NRW nicht möglich ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 18.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 

Der gegen Györgyi Küppers-Illes, Winkhauser 
Talweg 135, 45473 Mülheim an der Ruhr, unter 
Aktenzeichen 33.1.11 / MH-KG3333 am 
09.10.2013 erlassene Gebührenbescheid kann 
nicht zugestellt werden, weil der Betroffene ins 
Ausland verzogen und eine Zustellung gem. § 9 
LZG NRW nicht möglich ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 25.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Györgyi Küppers-Illes, Winkhauser 
Talweg 135, 45473 Mülheim an der Ruhr, unter 
Aktenzeichen 33.1.02 / MH-KG3333 am 
09.10.2013 erlassene Gebührenbescheid kann 
nicht zugestellt werden, weil der Betroffene ins 
Ausland verzogen und eine Zustellung gem. § 9 
LZG NRW nicht möglich ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 25.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Angelika Baumers, Jahnstr. 19, 45470 
Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 
33.1.02 / MH-XB6 am 09.10.2013 erlassene Ge-
bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene ins Ausland verzogen und ei-
ne Zustellung gem. § 9 LZG NRW nicht möglich 
ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 25.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Rücknahme-
/Rückforderungsbescheides 

 
Der an Johanna Siede, zuletzt wohnhaft gewesen 
Sandstr. 24 in Mülheim an der Ruhr, zuzustellen-
de Rücknahme-/Rückforderungsbescheid vom 
25.09.2013 (Aktenzeichen: 50-711/94230/08) 
konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 
Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
 
Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 
gem. §§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch 
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(SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, 
Frau Kämmerer, Zimmer 203, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 17.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K ä m m e r e r 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
eines Rücknahme- / Rückforderungsbescheides 

 
 
Der an Alp Ertugrul zuletzt wohnhaft gewesen in 
Hänflingstraße 19, 45472 Mülheim an der Ruhr, 
zuzustellende Rücknahme- / Rückforderungsbe-
scheides vom 30.09.2013 (Aktenzeichen: 50-
741/93886/88) konnte nicht zugestellt werden, 
da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 
unbekannt ist. 
 
Der Rücknahme- / Rückforderungsbescheides 
gem. §§ 45, 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes 
Buch (SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Straße 50 in 45468 Mülheim 
an der Ruhr, Frau Nevries, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 30.09.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 

N e u b a u e r 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
des Rücknahme- / Rückforderungsbescheides  

 
Der an Thorsten Michel, zuletzt wohnhaft gewe-
sen in Strippchens Hof 23, 45479 Mülheim an der 
Ruhr, zuzustellende Rücknahme- / Rückforde-
rungsbescheides vom 18.10.2013 (Aktenzeichen: 
50-741/102509/64) konnte nicht zugestellt 
werden, da der jetzige Aufenthalt des 
Empfängers unbekannt ist. 
 
Der Rücknahme- / Rückforderungsbescheides 
gem. §§ 45, 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes 

Buch (SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Straße 50 in 45468 Mülheim 
an der Ruhr, Frau Nevries, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 18.10.2013 
 
 Die Oberbrürgermeisterin 
 I. A. 
 
 N e u b a u e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung 

 
Die an nachstehend aufgeführten Empfänger ge-
richtete Mitteilung der Fahrzeugsicherstellung 
kann nicht zugestellt werden, da der Wohnsitz 
des Empfängers nicht bekannt ist: 
Adrian Dinu, geb. 16.02.1982 in Ploiesti, zuletzt 
wohnhaft Cimbernstr. 19 in 40545 Düsseldorf, 
Aktenzeichen: 32-13.14.03.322713 vom 
05.09.2013. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 05.09.2013 wird 
hiermit nach § 15 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 03.07.1952 (BGBL. I, S. 379) öffent-
lich zugestellt. 
 
Dier Ordnungsverfügung kann beim der Oberbür-
germeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr, Am 
Rathaus 1, Ordnungsamt, Zimmer C.325, einge-
sehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K u n a d t 
 
 
 
Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung 

 
Die an nachstehend aufgeführten Empfänger ge-
richtete Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt 
werden, da der Wohnsitz des Empfängers nicht 
bekannt ist: 
Firuta Zlotari, geb. 26.11.1976, zuletzt wohnhaft 
Luisenstr. 114 in 40215 Düsseldorf, Aktenzei-
chen: 32-13.14.03.360/13 vom 09.10.2013. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 09.10.2013 wird 
hiermit nach § 15 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 03.07.1952 (BGBL. I, S. 379) öffent-
lich zugestellt. 
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Dier Ordnungsverfügung kann beim der Oberbür-
germeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr, Am 
Rathaus 1, Ordnungsamt, Zimmer C.325, einge-
sehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.10.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K u n a d t 
 
 

 
Bekanntmachung 

Offenlage des Bestandsverzeichnisses und der 
Bestandskarte für das Umlegungsverfahren „U17“ 

im Bereich Honigsberger Straße / Fünter Weg 
(Planstraße C) 

 
Die gemäß § 53 des Baugesetzbuches vom Um-
legungsausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr 
am 27.09.2013 aufgestellte Bestandskarte und 
das zugehörige Bestandsverzeichnis liegen ab 
dem 15.11.2013 für die Dauer von einem Monat 
in der Geschäftsstelle des Umlegungsausschus-
ses, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, 
45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer 17.24, 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
aus. 
 
 Mülheim an der Ruhr, 09.10.2013 
 
 Umlegungsausschuss der 
 Stadt Mülheim an der Ruhr 

 Der Geschäftsführer  
 
 K ü h r l i n g s 
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Bekanntmachung der Wasserschautermine 
 
Gemäß § 121 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 

12.05.2005 wird öffentlich bekannt gemacht, dass am 11.12.2013 im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr 

folgende aufgeführte fließende Gewässer geschaut werden (Wasserschau): 

 

 

Gewässer Uhrzeit Treffpunkt 

Vormittags 

Rumbach 09.30 Uhr - 

12.00 Uhr 

Essener Straße, Einmündung 

Walkmühlenstraße 

Nachmittags 

Rumbach 13.00 Uhr - 

15.30 Uhr 

Straße Rumbachtal, Einmündung 

Im Look 

 

 

Die zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten, Anlieger, Fischereiberechtigten und zur Nutzung des Gewäs-

sers Berechtigten können an den Wasserschauterminen teilnehmen und sich äußern. Der o.g. Zeitplan 

gibt Aufschluss über die zu schauenden Gewässer mit den jeweiligen Ausgangs- bzw. Treffpunkten. Vor-

sorglich wird darauf hingewiesen, dass sich geringe zeitliche Verschiebungen unter Umständen ergeben 

können. 

 

      Mülheim an der Ruhr, den 15. Oktober 2013 
 
      Die Oberbürgermeisterin      
      I.A.          
 
      D r.  Z e n t g r a f 
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Öffentliche Zustellung 
der Bekanntgabe der Abmarkung von Grundstücksgrenzen 

 
 
Der Vermessungsdienst des Amtes für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförde-
rung hat auf dem Grundstück „Großenbaumer Straße“ (Gemarkung: Saarn, Flur: 33, Flurstück: 3) eine 
Teilungsvermessung durchgeführt, die für die Umsetzung eines Grundstückskaufvertrages notwendig ist. 
 
Für die Festlegung der neuen Grenze ist es erforderlich gewesen, in die Grenze des Nachbargrundstückes  

 
„Großenbaumer Straße 143b“ (Gemarkung: Saarn, Flur: 33, Flurstück: 202) 
Miteigentümer lt. Grundbuch: Herr Franz Vehling 

 
ein neues Grenzzeichen einzurücken (hier: Rohr mit Schutzkappe). 
 
Die Grenzverhandlung fand am 27. September 2013 statt. Der Termin konnte dem Eigentümer Herrn Ve-
hling nicht mitgeteilt werden, da dieser lt. Einwohnermeldeauskunft verstorben ist. Eine Grundbuchum-
schreibung ist allerdings noch nicht erfolgt, so dass uns der/die Rechtsnachfolger/in und dessen/deren 
derzeitiger Aufenthaltsort nicht bekannt sind. 
 
Eine Anerkennung des Grenzzeichens oder ein Widerspruch gegen das bekannt gegebene Vermessungser-
gebnis ist nur durch den/die Rechtsnachfolger/in oder durch eine von ihm/ihr schriftlich bevollmächtigte 
Person möglich. 
 
Mit dieser Veröffentlichung wird daher das im Grenztermin bekannt gegebene Vermessungsergebnis 
(Grenzniederschrift) gemäß §10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW v. 07.03.2006) und gemäß §23 der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- 
& Katastergesetz NRW (DVOzVermKatG NRW v. 25.10.2006) öffentlich zugestellt.   
 
Der/Die Rechtsnachfolger/in bzw. die bevollmächtigte Person kann die Bekanntgabe der Abmarkung 
(Grenzniederschrift) beim Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster & Wohnbauförderung der 
Stadt Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5 in 45468 Mülheim an der Ruhr (1. 
Etage, Zimmer 1.07 oder 1.10) innerhalb der u.a. Frist einsehen. 
Sie werden gebeten, sich durch einen Personalausweis auszuweisen. 
Eine gegebenenfalls bevollmächtigte Person wird gebeten, die entsprechende Vollmacht vorzulegen. 
 
Ansprechpartnerinnen sind während der allgemeinen Sprechzeiten montags - freitags von 8.00 - 12.30 
Uhr und donnerstags von 14.00 - 16.00 Uhr Frau Voschepoth (Zimmer 1.10, Telefon: 0208-4556252) o-
der Frau Buschmann (Zimmer 1.07, Telefon: 0208-4556259). 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Verwaltungsakt Abmarkung 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Amtsblattes Klage erhoben 
werden.  
Bekannt gegebenen gilt dieses Schriftstück mit dem Ablauf von zwei Wochen nach dem Tage der Heraus-
gabe dieses Amtsblattes.  
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf  schriftlich einzu-
reichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichtes zu erklären. Wird 
die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beigefügt werden. 
Des Weiteren kann die Klage auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elekt-
ronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen – ERVVO VG/FG – (SGV.NRW.320) in der jeweils gültigen Fassung eingereicht werden. 
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Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden den Eigentümern zugerechnet werden, die diese Vollmacht ausgestellt 
haben. 
 
 Mülheim an der Ruhr, 14. Oktober 2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 L i n c k e 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Gebührensatzung für Amtshandlungen des Gesundheitsamtes nach dem Gesetz über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) vom 10.10.2013 wird hier-
mit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung  nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn  
 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
  
 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
  
 c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
  oder 
  
 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
  Mülheim an der Ruhr, den 10.10.2013 
 
  Die Oberbürgermeisterin 
 
  D a g m a r  M ü h l e n f e l d 
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Aufforderung zu Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung 

 

Die Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr, ImmobilienService, schreibt folgende Leistung, vorbehaltlich 

der Mittelbereitstellung durch die politischen Gremien, gem. § 3 VOL/A 1. Abschnitt öffentlich aus: 

 

Ausführung von kleineren Transportarbeiten im Verwaltungs-, Schul-, Kinder- und 

Jugendbereich der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr innerhalb des Zeitraumes 

01.01.2014 – 31.12.2015 (Auftragsvolumen insgesamt ca. 133.000 Euro) 

 

Das Auftragsvolumen kann sich in Abhängigkeit vom jeweiligen konkreten Bedarf erhöhen oder 

verringern.  

 

Die Ausschreibung wird mit dem Ziel der Erteilung eines Gesamtauftrages durchgeführt. Die Anzahl der 

Einzelaufträge kann im Vorfeld nicht näher bestimmt werden. Die Dienstleistungen sind auf Abruf 

vorzunehmen. 

 

Die Angebotsunterlagen können im Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, 

45468 Mülheim an der Ruhr (Raum 07.17, Telefon: 0208/455-2357) abgeholt oder angefordert werden. 

(Postanschrift: Stadt Mülheim an der Ruhr, ImmobilienService, Team Operatives Portfoliomanagement, 

Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr).  

 

Fristende zur Abgabe des Angebotes ist der 11.12.2013, 15:00 Uhr. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 28.10.2013 
 
Die Oberbürgermeisterin 
I.A. 

 
B u c h w al d 
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